
Bundesversicherungsamt 

EIN6FfiAN6FN 

·l Nil. 2017

Bundesversicherungsamt, Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn 

Bundesverband 
Deutscher Privatkliniken e. V. 
Herrn Thomas Bublitz 
Friedrichstraße 60 
10117 Berlin 

Gesetzliche Krankenversicherung - Leistungen -

HAUSANSCHRIFT 

Frie d rich-Ebe rt-Allee 38 

53113 Bonn 

TEL+49 228 619  

FAX +4 9 2 2 8 619  

krankenversicherung@bvaml.bund.de 

www.bundesversicherung s amt.de 

BEARBEITER(IN) Frau 

28. Februarr 2017

Al. 212 - 432/16 

(bei Antwort bille angeben) 

Ihre Eingabe vom 6. Januar 2016, bisheriger Schriftverkehr, zuletzt unser Schreiben 
vom 2. Januar 2017 

Sehr geehrter Herr Bublitz, 

wir kommen zurück auf die von Ihnen vorgetragene Angelegenheit. 

Leider hat die aufsichtsrechtliche Prüfung Ihres Vortrages länger, als in unserem Hause üb

lich, angedauert. Dies war dem Ihrer Beschwerde zu Grunde liegenden komplexen Sachver

halt geschuldet. Die aufsichtsrechtliche Prüfung konnten wir jedoch nunmehr abschließen. 

Nachfolgend möchten wir Ihnen das Ergebnis mitteilen. 

Sie beschweren sich über das Verwaltungshandeln der DAK-Gesundheit sowie der IKK clas

sic im Zusammenhang mit der Bewilligung stationärer Rehabilitationsleistungen bei Anwen

dung des Wunsch- und Wahlrechts von Versicherten nach § 9 Sozialgesetzbuch Neuntes 

(IX) Buch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - (SGB IX).

Zusammenfassend können wir Ihren Schreiben folgende Beschwerdepunkte entnehmen: 

1. fehlende Transparenz im Rahmen der Prüfentscheidungen (hier: fehlerhafte Ermes

sensentscheidungen im Zusammenhang mit dem Wunsch- und Wahlrecht des Versi

cherten),
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Insbesondere unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der Versicherte bei Inanspruch
nahme der Rehabilitationsleistungen in einer vertragslosen Rehabilitationseinrichtung be
wusst das in der gesetzlichen Krankenversicherung grundsätzlich auf Basis von Verträgen 
geregelte Sachleistungssystem verlässt, halten wir jedoch die insoweit vorgenommene Ein
schränkung des auch bei vertragslosen Rehabilitationseinrichtungen grundsätzlich geltenden 
Sachleistungsprinzips (s. vor) mit der Folge eines direkten Schuldverhältnisses zwischen 
Versichertem und Leistungserbringer in Höhe der Mehrkosten für gerechtfertigt. 

Soweit die DAK-Gesundheit und die I KK classic die oben dargestellte Rechtslage nicht um
fassend umsetzen, haben wir mit den genannten Versicherungsträgern aufsichtsrechtliche 
Erörterungen aufgenommen, um ein rechtskonformes Verwaltungshandeln der Versiche
rungsträger sicher zu stellen. 

Wir hoffen, zur Klärung der Sach- und Rechtslage beigetragen zu haben. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 




